
GRUNDLAGEN UND AUSGANGSSITUATION

In den §§ 48a und 48b SGB II wird ein System der Zielsteue-
rung gesetzlich normiert, das eine Kaskade von Zielvereinba-
rungen vorsieht, die mehrere Politikebenen umfasst (Bund, 
Länder, Bundesagentur für Arbeit, kommunale Ebene). Dieses 
wiederum stützt sich auf Kennzahlenvergleiche, die durch eine 
Rechtsverordnung bundeseinheitlich definiert werden. Dieses 
System der Zielvereinbarung soll einerseits ein hohes Maß an 
örtlicher Entscheidungsfreiheit gewährleisten, andererseits 
eine möglichst einheitliche Steuerung sicherstellen. Die Kenn-
zahlen sollen die Leistungsfähigkeit der Träger einheitlich ab-
bilden und damit vergleichbar machen. Der Anspruch ist dabei, 
„die Orientierung des Gesamtsystems an den Zielen des § 1 
zu gewährleisten“.1

Dies bedeutet, dass die in § 1 SGB II programmatisch ge-
setzte Sicherung der Menschenwürde und die Stärkung der 
Eigenverantwortung als Ziele wesentliche Elemente bei der 
Ausgestaltung der Kennzahlen nach § 48a SGB II und Formu-
lierung der Ziele im Rahmen der Zielvereinbarungen nach § 48b 
SGB II sein müssten. Die derzeitige Ausgestaltung der bundes-
einheitlichen Zielsteuerung im SGB II setzt jedoch insbesondere 
auf die Verbesserung der Zielerreichung in den Dimensionen 
„Verringerung der Hilfebedürftigkeit“, „Verbesserung der Integ-
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ration in Erwerbsarbeit“ sowie die „Vermeidung und Verringe-
rung von Langzeitleistungsbezug“. 

DEFIZITE DER ZIELSTEUERUNG IM SGB II

Aufgrund der verfassungsrechtlichen und sozialgesetzlichen 
Vorgaben zur Menschenwürde ist jedoch eine Ausrichtung 
des SGB II sowohl bei § 48b SGB II als auch bei § 48a SGB II 
auf die unmittelbare Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu 
eng gefasst und widerspricht dem gesetzlichen Auftrag. Da 
diese in § 1 SGB II verankerte Zielsetzung nicht zur Dispositi-
on der Akteur_innen nach § 48b SGB II steht, haben sich 
Kennzahlen und Zielvereinbarungen auch an der Befähigung 
der Leistungsberechtigten und der Ermöglichung einer umfas-
senden Autonomie und Entwicklung der Person zu orientie-
ren. Der gesetzliche Auftrag nach § 48b SGB II geht somit 
deutlich über die derzeitige Praxis hinaus, wodurch sich ein 
erheblicher Handlungsbedarf ergibt: Die in § 1 SGB II program-
matisch gesetzte Sicherung der Menschenwürde und die 
Stärkung der Eigenverantwortung müssten als Ziele Elemente 
bei der Ausgestaltung der Kennzahlen nach § 48a SGB II und 
der Formulierung der Ziele im Rahmen der Zielvereinbarungen 
nach § 48b SGB II sein.

Eine kritische Betrachtung der Grundlagen des Zielsteue-
rungssystems im SGB II zeigt jedoch, dass es nicht damit ge-
tan ist, das Set der Kennzahlen zu modifizieren oder gar zu 
erweitern. Die Konstruktion der Steuerung im SGB II steht im 
Kontext des „New Public Management“ und greift einige von 
dessen Grundelementen auf: Kontraktmanagement, Ergebnis- 
und Wettbewerbsorientierung. Dabei werden, obwohl es the-
oretisch und konzeptionell nicht zwingend ist, Zielvereinbarun-
gen und Ergebnisorientierung verknüpft mit dem Gedanken 
von quasi-marktlichem Wettbewerb, ausgetragen über Ver-

AUF EINEN BLICK
Im Jahr 2015 wurden „Zehn Jahre Hartz IV“ sehr 
kritisch kommentiert. Dabei standen Themen wie 
das Scheitern von Armutspolitik oder die widersprüch-
lichen Auswirkungen des Gesetzes auf die Entwick-
lung des Arbeitsmarktes im Vordergrund. Weitgehend 
ausgeblendet blieb demgegenüber die Diskussion um 
die Implementation von „New Public Management“ 
innerhalb des SGB II durch die Etablierung eines 
Systems betriebswirtschaftlich ausgerichteter Steue-
rung. Diese Lücke sollte angesichts der Bedeutung 
der Zielsteuerung für die Praxis der Grundsicherung 
dringend geschlossen werden. 
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gleiche, die sich auf Kennzahlen und Leistungsindikatoren 
stützen. Diese Vergleiche bergen die Gefahr eines Reduktio-
nismus, wenn der mögliche Lerneffekt durch den „Konkur-
renzeffekt“ konterkariert wird und sich Jobcenter, wie einige 
empirische Untersuchungen aus dem In- und Ausland zeigen, 
mehr und mehr an „Zahlen“ ausrichten und somit die nicht 
quantitativ abbildbare Praxis in den Hintergrund tritt. Damit 
etabliert sich die „Herrschaft der Zahlen“ über eine vielfältige 
Realität. Zahlen konstituieren eine eigene Wirklichkeit und 
bilden sie nicht einfach ab. Wenn sich Jobcenter an Zahlen ori-
entieren, ohne dass deren Bedeutung in diskursiven Prozessen 
verifiziert wird, werden große Teile des Organisationshandelns 
ausgeblendet und entwertet. Damit werden auf subtile Weise 
Machtstrukturen etabliert und der Kritik entzogen.

Auf diese Weise erzielt die Logik betriebswirtschaftlicher 
Steuerung Wirkungen, die einen Bruch mit der Zielsetzung 
des § 1 SGB II und damit verfassungsrechtlichen Grundsät-
zen beinhalten. Studien aus Deutschland und den USA zei-
gen, dass diese Logik Folgen produziert, die politisch nicht 
unbedingt wünschenswert sind. Die Paradoxien, die mit Leis-
tungsvergleichen gesetzt sind, welche einer reduziert arbeits-
marktpolitischen Logik folgen, werden in Deutschland bei der 
Umsetzung des SGB II offenkundig. Diese Paradoxien auf-
zulösen wird einseitig den Beschäftigten zugemutet. 

Auch in der betriebs- und verwaltungswissenschaftlichen 
Diskussion ist die zielorientierte Steuerung in den letzten Jah-
ren massiv in die Kritik geraten. So wird darauf hingewiesen,  
dass dieses Steuerungsmodell nur unter den Bedingungen 
einer stabilen Umwelt und einer wenig ausgeprägten Eigenlo-
gik der Akteur_innen tauglich ist 2– Bedingungen, die im Kon-
text des SGB II nicht gegeben sind.

KONZEPTIONELLE ÜBERLEGUNGEN FÜR  
DIE ZUKÜNFTIGE AUSGESTALTUNG DER  
ZIELSTEUERUNG IM SGB II

Auf der Suche nach Alternativen zum bestehenden Zielver-
einbarungssystem bzw. der Weiterentwicklung des beste-
henden Systems ist deshalb eine alternative Konstruktion 
von Kennzahlen, die mit dem gesetzlichen Auftrag nach § 1 
SGB II eher korrespondieren als die aktuell verwendeten, allei-
ne nicht zielführend. Vielmehr gilt es darüber hinaus, Pro-
zesse der Qualitätssteigerung und Professionalisierung anzu-
regen, die Erfahrungen mit Wirkungsdiskursen aufgreifen, 
und diese an die Anforderungen des SGB II anzupassen. 

Gleichwohl sollten Indikatoren und Kennzahlen definiert 
werden, die Entwicklungen im Leistungsbereich des SGB II 
wiedergeben und deshalb als Grundlage für Wirkungsdiskur-
se dienen können. Diese Indikatoren und Kennzahlen stehen 
nicht zwangsläufig für quantitative Zielwerte und erheben 
nicht den Anspruch, den Stand der Leistungsfähigkeit der Job-
center zu messen – dennoch sollten sie inhaltlich an den Zie-
len des SGB II ausgerichtet sein und die kritisierte Verkürzung 
auf arbeitsmarktpolitische Dimensionen vermeiden. 

Eine Neuausrichtung des Zielvereinbarungssystems im 
SGB II, die dessen Orientierung am normativen Gehalt des § 1 
SGB II voranbringen will, kann sich konzeptionell auf den „Capa-
bility Approach“ stützen.3 Die zentralen Anforderungen, die 

aus Artikel 1 des Grundgesetzes für den Bereich der Grund-
sicherung abgeleitet werden können, sind im Rückgriff auf den 
„Capability Approach“ weitaus besser zu konkretisieren und zu 
realisieren als im Kontext des Aktivierungsansatzes. 

Der Ansatz ist multidimensional, indem er den Menschen 
und nicht einzelne Lebenslagen in den Fokus stellt, und dy-
namisch, da er auf das Verhältnis von „Chancen“ und deren 
Verwirklichung abhebt. Zur Bewertung von Wohlfahrt werden 
die objektiven Möglichkeiten (Ressourcen), die verfügbaren 
Verwirklichungschancen und die Freiheit der Artikulation von 
Wünschen herangezogen, also die Fähigkeit, etwas zu erlan-
gen sowie das Vermögen, dies auch real zu erreichen. Der 
„Capability Approach“ schlägt somit eine Brücke zwischen 
strukturellen Gegebenheiten und realer „Lebensführung“ und 
ist ein Ansatz zur Analyse des individuellen Wohlergehens von 
Menschen. Letzteres basiert darauf, was das Individuum tut 
und was es zu tun in der Lage ist. Dabei geht es um den Raum 
an Möglichkeiten und Fähigkeiten, über Handlungsweisen 
entscheiden zu können – es geht letztendlich um potenziell 
gelingende Selbstverwirklichung, um aktives, selbstbestimm-
tes Handeln.

In Abgrenzung zum Aktivierungsparadigma werden zum 
einen die sozialen und individuellen Restriktionen, die die Teil-
habechancen von Arbeitslosen beschränken, stärker in den 
Blick genommen, und zum anderen wird deren Freiheit be-
tont, Teilhabechancen auch wirklich zu nutzen. Die Entschei-
dungsfreiheit von Individuen stellt in diesem Modell den zent-
ralen normativen Bezugspunkt dar. Allerdings kann nicht 
unterstellt werden, dass alle Individuen über die sozialen, 
materiellen und persönlichen Bedingungen verfügen, um von 
dieser Entscheidungsfreiheit auch Gebrauch machen zu kön-
nen. Dieser Trugschluss führt im Kontext des Aktivierungspa-
radigmas zur „Reziprozitätsformel“ des „Förderns und For-
derns“, die vorhandene Machtverhältnisse in der Interaktion 
zwischen Verwaltung und Bürger_innen ausblendet und ide-
alistisch eine grundsätzlich „gleiche Augenhöhe“ zwischen 
den Verhandlungspartner_innen voraussetzt. Von Entschei-
dungsfreiheit kann jedoch nur gesprochen werden, wenn ver-
schiedene Handlungsoptionen bestehen, die den Akteur_in-
nen mit Folgen und Nebenwirkungen auch bekannt sind 
und von diesen ohne Furcht vor Sanktionen gewählt werden 
können. Hier zeigt sich der Stellenwert qualifizierter Beratung 
als „sozialer Dienstleistung“.

PERSPEKTIVEN FÜR EINE WIRKUNGSORIEN-
TIERTE ZIELSTEUERUNG

Wenn aber die Kennzahlen im Rahmen der Zielsteuerung im 
SGB II an Bedeutung verlieren, bedeutet dies nicht, auf (da-
tengestützte) Steuerung zu verzichten. Wirkungsorientie-
rung kann mit Zielsteuerung verbunden werden, ohne dass 
die Akteur_innen in einen künstlich geschaffenen Wettbe-
werb treten. Damit fällt aber ein wesentlicher Grund dafür 
weg, komplexe Leistungsprozesse ausschließlich über Kenn-
zahlen zu steuern. 

Auch wenn die Kritik an der bestehenden Zielsteuerung 
im SGB II erhebliche Fehlsteuerungen gezeigt hat, darf die 
Idee einer kontraktlichen Steuerung nicht aufgegeben wer-
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den. Neue Steuerungsformen müssen adäquat zur komple-
xen Aufgabe des SGB II entwickelt werden – ein Verzicht auf 
proaktive wirkungsorientierte Steuerungsformen hätte in der 
föderalen Ressourcenbereitstellungs- und Leistungsbeziehung 
notwendig die Dominanz aufsichtsrechtlicher, reaktiver Inter-
ventionen zur Folge, die der Gesetzgeber im SGB II ausdrück-
lich überwinden wollte. 

Es ging bei der Implementation des SGB II um die Schaf-
fung konsensualer Steuerungsformen, die systematisches Or-
ganisationslernen auf den verschiedenen föderalen Ebenen 
ermöglichen. Dieser Ansatz muss aufgegriffen und im Rekurs 
auf bestehende Konzepte von Wirkungssteuerung weiterent-
wickelt werden.

Bei der Suche nach Alternativen zur ausschließlich kenn-
zahlengestützten Steuerung im SGB II ergibt sich folgender 
Handlungsbedarf:

1. Überwindung der derzeitigen arbeitsmarktzentrierten 
Steuerung und Erweiterung der Zielsteuerung, um die 
Zielsetzung der Ermöglichung eines menschenwürdigen 
Lebens zu erreichen; 

2. Ausgestaltung der Zielsteuerung im SGB II als Diskurs der 
Vereinbarungspartner_innen über die Wirksamkeit der 
bestehenden Prozesse und intendierte Wirkungen. Dabei 
sind zwischen den Partnern Verfahren zur Beobachtung 
der Wirksamkeit zu verabreden. 

(1)  HANDLUNGSFELD ERWEITERUNG DES  
INDIKATORENTABLEAUS

Jede Festlegung auf Kennzahlen oder Indikatoren ist eine ver-
kürzte, selektive Darstellung von Wirklichkeit. Die bisher fest-
gestellten, durch die starke Fokussierung auf die Integrations-
quote induzierten Fehlsteuerungen im bestehenden System, 
können aber u. E. durch geeignetere Indikatoren gemildert 
werden. 

Ein erweitertes Indikatorentableau4 stellt eine Einladung 
dar, das Thema zu öffnen und einen Austausch darüber an-
zuregen, wie eine Operationalisierung des Ziels der sozialen 
Teilhabe und des Capability Approachs aussehen könnte, das 
eine ausschließliche Verengung auf die Integration in den Ar-
beitsmarkt überwindet. Gleichzeitig macht die Vielfältigkeit 
der Beobachtungsdimensionen deutlich, dass es nicht darum 
gehen kann, ein einfaches quantitatives Abbild der Prozesse 
und Resultate von Unterstützungspraktiken zu erhalten. Das 
Indikatorentableau stellt Vorschläge zur Auswahl vor, über 
die in Steuerungs- und Qualitätsentwicklungsdiskursen zwi-
schen Mitarbeitenden, Leitungskräften und den Partnern der 
Zielvereinbarungen diskutiert und entschieden werden kann. 
Es fokussiert die Geschäftsfelder, deren Leistungsprozesse 
und Wirkungen für einen festgelegten Zeitraum vertieft be-
obachtet und überprüft werden sollen.

(2) HANDLUNGSFELD STEUERUNGSDIALOGE

Das gravierendste Fehlsteuerungsrisiko ergibt sich aus der ad-
ministrativen Einbindung von Kennzahlen oder Indikatoren im 
SGB II durch deren Verwendung im Kontext formeller quanti-
fizierter Zielvereinbarungen, institutionalisierter Wettbewerbe 

(Benchmarking) und als Grundlage für die Leistungsbewertung 
oder gar Leistungsentlohnung von Integrationsfachkräften 
und Leitungskräften. 

Deshalb sollten die auf Kennzahlen gestützten Zielverein-
barungen durch „Aufmerksamkeitsvereinbarungen“ 5 ersetzt 
werden.

Dies bedeutet, nicht Ziele festzulegen und starr deren Er-
reichung messen zu wollen, sondern Ziele und den Weg zur 
Zielerreichung zur Diskussion zu stellen und die erreichten 
Wirkungen zum Gegenstand des Steuerungsdialoges zu ma-
chen. In der Praxis wird damit den Akteur_innen Handlungsau-
tonomie eingeräumt, gleichzeitig aber die Wahrnehmung die-
ser Autonomie diskursiv überprüft. Dies geschieht über die 
Darstellung und Plausibilisierung jeweils spezifischer Entschei-
dungen und der datengestützten Analyse von Veränderun-
gen im Handlungsfeld. Der bisherige Umgang mit den Kenn-
zahlen muss also revidiert werden: Es muss eine Entkopplung 
vom Wettbewerbsgedanken, von Leistungslöhnen und von 
rein quantitativen Zielwerten stattfinden – hin zu diskursiven 
Formen der Zielvereinbarungen, um eine Gleichwertigkeit 
der gesetzten Ziele des SGB II zu erreichen.

Deshalb sind auch die vorgeschlagenen Beobachtungsin-
dikatoren in eine völlig veränderte Form der Zielsteuerung 
einzubinden. Ein reiner Abgleich der Werte, z. B. in Form von 
Vormonatsvergleichen oder Vergleichen mit anderen Teams, 
Mitarbeitenden oder Kommunen, würde die Sichtweise wie-
derum verkürzen. Vielmehr müssen die Indikatoren im Zusam-
menhang untereinander diskutiert und bewertet werden. Dabei 
können nicht alle Indikatoren zeitgleich im Fokus der operati-
ven Fachkräfte stehen, da dies eine Überforderung wäre.

FAZIT

Die hier vorgeschlagene grundlegende Veränderung der Ziel-
steuerung im SGB II stellt für alle Beteiligten eine Herausfor-
derung dar: Für die Politik, die beteiligten Bundes- bzw. Lan-
desministerien, die Leitungen der Jobcenter und nicht zuletzt 
die Mitarbeitenden. Letztere leiden zwar unter dem Diktat 
der Zahlen, wissen aber, dass ihnen durch „bessere“ Zahlen 
nicht unbedingt geholfen ist. Ihre Einbindung in den vorge-
schlagenen Wirkungsdiskurs setzt die Bereitschaft voraus, die 
eigene Praxis beständig zu reflektieren. Dies abzusichern, wäre 
Bestandteil einer in den Jobcentern verankerten „institutio-
nellen Reflexivität“.6 

Die Absicht der Autor_innen ist es, eine Diskussion über 
die Ziele und die Steuerung im SGB II anzuregen sowie dazu 
beizutragen, ein Steuerungssystem zu entwickeln, das die Ver-
engung auf Arbeitsmarktintegration überwindet und Wir-
kungsdiskurse als zentrale Steuerungsinstrumente nutzt.  
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